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Kantonsrat St.Gallen 42.04.29 

 

 

 

Motion SVP-Fraktion: 

«Mutterschaftsurlaub für kantonale Angestellte 

 

 

Heute garantiert der Kanton St.Gallen aufgrund Art. 16 der Besoldungsverordnung seinen 

Angestellten 16 Wochen Mutterschaftsurlaub zu 100 Prozent. Faktisch werden die Leistungen 

während 18 Wochen ausbezahlt. 

 

Nachdem die Schweizer Bevölkerung am 26. September 2004 für die Mutterschaftsversiche-

rung auf Bundesebene einer staatlichen Lösung zugestimmt hat, die einen 14-wöchigen Mut-

terschaftsurlaub mit 80 Prozent Lohnfortzahlung beinhaltet, soll sich der Kanton St.Gallen in 

seiner Eigenschaft als Arbeitgeber diesen Gesetzen anschliessen. Es ist in der heutigen Zeit 

nicht mehr angebracht, eine andere als vom Volk beschlossene Lösung anzubieten.  

 

Die Regierung wird deshalb beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen auszuarbeiten, damit der 

Kanton als Arbeitgeber seinen Arbeitnehmerinnen während 14 Wochen 80 Prozent des versi-

cherten Verdienstes im Falle eines Erwerbsausfalls infolge Mutterschaft bezahlt.»  

 

 

29. November 2004 SVP-Fraktion 
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